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TOP II.16:  Verbesserung der Schutzes vor bloßstellender Befragung von Opfer-

zeugen in Strafverfahren 

 

Berichterstattung: Saarland 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister begrüßen, dass sich durch zahlreiche Ge-

setzesänderungen in den vergangenen Jahren die Situation der Opfer von Straftaten 

verbessert hat und durch das 3. Opferrechtsreformgesetz, insbesondere die Rege-

lungen zur psychosozialen Prozessbegleitung, weitere wichtige Schritte auf dem Ge-

biet des Opferschutzes unternommen wurden. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister bekräftigen ihre Absicht, weiterhin für eine 

Stärkung der Rechte von Opfern von Straftaten einzutreten. 

 

3. In diesem Zusammenhang bitten die Justizministerinnen und Justizminister den Bun-

desminister der Justiz und für Verbraucherschutz zu prüfen, ob der Schutz vor bloß-

stellender Befragung von Opferzeugen in Strafverfahren wegen Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung weiter verbessert werden kann.  
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